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Kultur

Leseratten-Notizen
Nicht gern lesen? Unmöglich!
Und ob wir alle gern lesen! Wer einen neuen Klebstoff
ausprobieren, eine Beutelsuppe kochen will, liest die
Gebrauchsanweisung. Wer ein Spiel zum erstenmal
spielt, studiert die Spielregeln. Wer dem Schulkollegen

beweisen muss, dass die Hundskopfboa wirklich
länger ist als die Kobra, braucht dazu das Tierlexikon.
Den Brief der Freundin, Spielzeugkataloge, «Asterix»
und das Fernsehprogramm, Einkaufszettel, den
Hundestammbaum, die Anschlagtafel mit den
Hallenbad-Öffnungszeiten, den Veloausweis, die Rückseite
eines Plattenumschlags, Aussaatanweisungen für
Pillensamen lesen wir doch. Wehe wir könn-
ten's nicht. Schade für alles. Und für dich und mich.

Was viele Eltern nicht wissen:
Bücher sind (auch) Gebrauchsgegenstände. Natürlich

tut es ihnen gut, wenn man sie sorgfältig und
liebevoll behandelt. Wenn man ihnen einen Schutzumschlag

verpasst. Wenn man aber Bücher sind auch
Lieblinge. Wie manches Spielzeug. Und das zerliebt
man halt. Bücher sollte man mit sich herumschleppen

dürfen, sie überall hin mitnehmen, auch auf den
Pausenplatz, ins Tram und das geheime Örtchen,
wohin alle Kinder sich vor dem Abtrocknen flüchten.

In Taschenbüchern wenigstens müsste man doch
anstreichen dürfen, was einem besonders gefällt, ein
Ausrufezeichen machen, wo einem der Autor aus
dem Herzen spricht, zum Beispiel Kästner in seiner
«Ansprache zum Schulanfang» — die schöne Stelle:
«Seid nicht zu fleissig! ». Und das ist uns allen klar:
Herumliegende Bücher sind keine Unordnung,
sondern der schönste Dauerzustand, den man sich
wünschen kann.
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